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 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 27.09.1988

Norm

ABGB §1330 BII

UWG §7 C

Rechtssatz

Daß eine bewertende Äußerung allgemein gefaßt ist, bedeutet nicht, daß ihr der Tatsacheninhalt fehlte; in einem

solchen Fall ist nur der Nachweis der Wahrheit schwerer, und zwar umso schwerer, je allgemeiner die Äußerung ist.
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